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1 Verfahrensvermerke 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am 27.07.2021 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 (1) BauGB) am 02.09.2021 

Billigung des Bebauungsplanvorentwurfes und Beschluss über die am 12.07.2022 
frühzeitige öffentliche Auslegung (§ 3 (1) BauGB) 

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der am 22.09.2022 
Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) vom 04.10.2022 bis 04.11.2022 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger vom 04.10.2022 bis 04.11.2022 
öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB) 

Beschluss über Bedenken und Anregungen (§ 3 (2) BauGB) am  

Billigung des Bebauungsplanentwurfes und Beschluss über am  
öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am  

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) vom  bis  

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger vom  bis 
öffentlicher Belange (§ 4 (2) BauGB) 

Beschluss über Bedenken und Anregungen (§ 3 (2) BauGB) am  

Satzungsbeschluss (§ 10 (1) BauGB) am  

 
 
Ausfertigung: Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes sowie die schriftlichen Festsetzungen 

mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates der Gemeinde Zimmern 
unter der Burg übereinstimmen. 

Zimmern unter der Burg, den   
 Walter Sieber 
 Bürgermeister 

 

Genehmigung durch das Landratsamt Zollernalbkreis (§ 10 (2) BauGB)  am  

Bekanntmachung und Inkrafttreten (§ 10 (3) BauGB) am  

Zimmern unter der Burg, den   
 Walter Sieber 
 Bürgermeister 
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2 Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I 2017, 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (I Nr. 184) 

geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-

ber 2017 (BGBl. I 2017, 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (I Nr. 176) 

geändert worden ist.  

Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05. März 2010 (GBl. 

2010, 357, 358, ber S. 416), letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170)  

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991, 58), die zuletzt 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.  

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 

2000, 581, ber. S. 698), letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231)  

 

3 Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 BauGB und §§ 1-23 BauNVO 

Für die bauliche Nutzung der im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegenden Grund-

stücke werden nach § 9 Absatz 1 und 1a BauGB folgende und im Plan dargestellte planungs-

rechtlichen Festsetzungen getroffen: 

 

1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-11 BauNVO 

SO Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) 

Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Anlage zur Nutzung er-

neuerbarer Energien auf Fläche für die Landwirtschaft“ 

Innerhalb des Sondergebietes sind folgende Nutzungen zulässig: 

▪ Photovoltaik-Module 

▪ Sonnenkollektoranlage 

▪ Sonstige bauliche Anlagen, die für den Betrieb und die Erschließung des Sonderge-

biets erforderlich sind oder in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Nutzung 

der Sonnenenergie stehen 

▪ Landwirtschaftliche Nutzung 

Fläche der nicht-landwirtschaftlichen Nutzung darf höchstens 20 % der Sondergebietsfläche 

betragen. Maßgebend ist der schematische Belegungsplan. Geringfügige Abweichungen und 

eine andere Ausrichtung der PV-Module sind anlagenbedingt zulässig.  

 

2.  Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind entsprechend dem Planeintrag 

Höchstwerte. 
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2.1 Grundflächenzahl § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 2 BauNVO 

Die Grundflächenzahl ist mit 0,3 festgesetzt.  

2.2 Höhe der baulichen Anlagen § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO 

Die maximal zulässige Modulhöhe beträgt 3,50 m und ist vom natürlichen Gelände bis zum 

höchsten Punkt des Moduls zu bemessen.  

Die Mindesthöhe beträgt 0,80 m und ist vom natürlichen Gelände bis zur Unterkante des Mo-

duls zu bemessen. 

Für die Ermittlung der Höhe des natürlichen Geländes sind die in der Planzeichnung in Meter 

über NN dargestellten Höhenangaben heranzuziehen. Die freien Räume zwischen den darge-

stellten Höhenangaben sind je nach Höhenunterschied gleichmäßig in +/ - Meter Höhenanga-

ben einzuteilen, sodass für die bauliche Anlage ein standortbezogener Bezugspunkt in Meter 

über NN ermittelt werden kann. 

Bei Abweichungen zu den in der Planzeichnung festgelegten Höhenangaben, gelten die tat-

sächlich im Bestand vorhandenen und nachgewiesenen Höhen des natürlichen Geländes in 

Meter über NN.  

 

3. Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO 

Es ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Als abweichende Bauweise (a) gilt die offene 

Bauweise, wobei auch Längen der gesamten Anlage über 50 m zulässig sind. 

 

4. Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BauGB und § 23 Abs. 3 BauNVO 

Die überbaubaren Grundstücksflächen nach § 23 Abs. 3 BauNVO werden entsprechend den 

Eintragungen in der Planzeichnung als Baugrenzen festgesetzt.  

Ein geringfügiges Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Anlagenteile ist bis zu 

1,00 m zulässig. 

 

5. Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Die Verkehrsflächen ergeben sich aus der Darstellung in der Planzeichnung. Die Anlage von 

weiteren Verkehrsflächen ist zulässig.  

 

6. Oberirdische oder unterirdische Versorgungsanlagen und Versorgungsleitungen  

§ 9 Abs.1 Nr. 13 BauGB 

Leitungen sind unterirdisch zu verlegen.  

Ausnahmsweise können aus technischen, wirtschaftlichen oder bodenschutzfachlichen Grün-

den Leitungen auch oberirdisch verlegt werden.  

Überlandleitungen sind zu dulden.  
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7. Beseitigung des Niederschlagwassers § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB  

Das anfallende Niederschlagswasser ist breitflächig über die belebte obere Bodenschicht zu 

versickern. 

 

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

Maßnahme 1 (M 1) 

Schutz der Bodenfunktionen 

Befahrungen der Fläche sind auf ein Minimum zu reduzieren und Bau- sowie Wartungsarbei-

ten dürfen nur bei ausreichend abgetrocknetem Boden durchgeführt werden. Gegebenenfalls 

entstandene Verdichtungen sind sofort zu beheben. Auf Geländemodellierungen ist zu ver-

zichten. 

Maßnahme 2 (M2) 

Pflege der Solarmodule 

Für die Reinigung der Module ist reines Wasser zu verwenden. Der Einsatz von Reinigungs-

mitteln oder Chemikalien ist nicht zulässig.  

Natur- und Artenschutz 

Zum Schutz geschützter Tiere sind die nachfolgenden Vermeidungsmaßnahmen durchzufüh-

ren, die detailliert in der angefügten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung beschrieben 

sind. 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tierar-

ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. 

Fledermäuse: 

V1 (Vermeidungsmaßnahme 1) 

Beschränkung der Beleuchtung im Außenbereich des Sondergebiets auf das Allernötigste und 

Belassen von ausreichend großen dunklen Bereichen um die Gehölze und auf den Grünflä-

chen Ackerflächen, die als Nahrungsflächen von Fledermäusen genutzt werden. 

V2 (Vermeidungsmaßnahme 2) 

Bauzeitenbeschränkung für die Bauarbeiten von Anfang August bis Ende Februar. 

 

9. Pflanzgebote § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  

Die im Bebauungsplan ausgewiesenen Maßnahmen der Grünordnung sind entsprechend ihrer 

Zweckbestimmung als Grünflächen zu erhalten. Pflanzausfälle sind in der gleichen Qualität zu 

ersetzen.  

Sämtliche Nutzungen, die einer ungestörten Vegetationsentwicklung entgegenwirken, wie die 

Anlage von Holzlagerplätzen, Ablagerung organischen Materials, das dauerhafte Abstellen 

von Geräten oder Maschinen etc. sind untersagt. 
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Pflanzgebot 1 (PFG 1) 

Extensive Grünlandbewirtschaftung 

Die Fläche zwischen PV-Anlage und Rand des Geltungsbereichs soll, mit Ausnahme der Pfer-

dekoppel, extensiv bewirtschaftet werden, damit sich hieraus eine artenreichere Fettwiese ent-

wickeln kann. Dazu soll der Boden zunächst durch einen 3- bis 4-fachen Schnitt pro Jahr in 

den ersten 2 Jahren ausgehagert werden.  

Nachfolgend gilt folgendes Pflegekonzept: 

• Ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr. Der erste Schnitt soll zur Hauptblüte der bestands-

bildenden Gräser (ca. Mitte Juni) erfolgen, der zweite Schnitt im September. 

• Abtransport des Mahdgutes 

Auf den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist zu verzichten. 

 

10. Rückbauverpflichtung § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

Wenn die innerhalb des Sondergebiets zulässigen Nutzungen nach Fertigstellung und Inbe-

triebnahme in einem Zeitraum von mehr als 12 Monate nicht mehr betrieben werden, sind 

diese spätestens bis zum Ablauf der nächsten 12 Monate vollständig zurückzubauen. Sämtli-

che baulichen Konstruktionsteile und Kabel sind zu entfernen. Der Zeitpunkt der Außerbetrieb-

nahme ist der Kommune anzuzeigen. 

Nach dem Rückbau sind die Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.  

 

 

Aufgestellt: Ausgefertigt: 
Balingen, den  Zimmern unter der Burg, den  

i.V. Tristan Laubenstein Walter Sieber 
Projektleitung Bürgermeister 
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4 Hinweise 

1. Wasserschutz 

Es sind sämtliche Handlungen zu unterlassen, die das Grundwasser nachteilig verändern 

könnten. Das Grundwasser ist sowohl während des Bauens als auch nach Fertigstellung des 

Vorhabens vor jeder Verunreinigung zu schützen. Abfälle jeglicher Art dürfen nicht in die Bau-

grube gelangen.  

Eine nachteilige Beeinflussung des Grundwassers durch Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (u.a. während der Bauphase, im Brandfall oder auch bei Reinigungsarbeiten) muss 

beim Bau und Betrieb der Anlage grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Sofern durch Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen wird, ist dies unverzüg-

lich dem Landratsamt Zollernalbkreis anzuzeigen. 

Transformatoren und Batteriespeicher sind entsprechend den Vorgaben der Verordnung über 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) aufzustellen und zu betreiben. 

Je nach Mengen und Wassergefährdungsklassen der Komponenten sind bei Transformatoren 

und Batteriespeicher ausreichende Rückhaltevolumina für den Fall von Leckagen oder Bran-

dereignissen herzustellen. 

2. Bodenschutz 

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 

und Vergeudung zu schützen. Der unbelastete Oberboden und der kulturfähige Unterboden 

sind bei Erdarbeiten getrennt auszubauen und sachgerecht zu lagern. Nach Abschluss der 

Bauarbeiten sind der verwendbare Unter- und Oberboden wieder lagenweise auf den Bau-

grundstücken einzubauen. 

3. Denkmalpflege 

Sollten bei Erdarbeiten Funde und Befunde entdeckt werden, ist die Archäologische Denkmal-

pflege beim Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart unverzüglich zu 

benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens 

bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die Mög-

lichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen. § 20 DSchG BW 

ist zu berücksichtigen. 

4. Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbrei-

tungsbereich der Numismalismergel-, der Amaltheenton- sowie der Posidonienschiefer-For-

mation. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wie-

derbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Mit Ölschiefergesteinen ist zu rechnen. Auf die bekannte Gefahr möglicher Baugrundhebun-

gen nach Austrocknung bzw. Überbauen von Ölschiefergesteinen durch Sulfatneubildung aus 

Pyrit wird hingewiesen. Die Ölschiefer können betonangreifendes, sulfathaltiges Grund- bzw. 

Schichtwasser führen. Eine ingenieurgeologische Beratung durch ein in der Ölschieferthema-

tik erfahrenes privates Ingenieurbüro wird empfohlen. 
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Darüber hinaus werden auch bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-

nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 

Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-

rung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 

ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 

Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 

LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 

http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) ab-

gerufen werden kann.  

5. Wald 

Es grenzt Wald im Norden und Osten unmittelbar an das Plangebiet an. Der erforderliche Ab-

stand von 30 m zwischen Modulen und Waldgrenze ist einzuhalten. Aufgrund der topografi-

schen Lage gibt es relativ geringe Schattenwirkung des Waldes auf die Module. Es wird darauf 

hingewiesen, dass seitens des Anlagenbetreibers keine Ansprüche auf Rücknahme des Wald-

traufs bestehen, falls negative Auswirkungen des Waldbestandes auf die Photovoltaikanlage 

auftreten sollten. 
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RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I 2017, 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (I Nr. 184) 

geändert worden ist. 

Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05. März 2010 (GBl. 

2010, 357, 358, ber S. 416), letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170)  

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 

2000, 581, ber. S. 698), letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231)  

  

Für die Gestaltung der im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegenden Grundstücke 

werden nach § 74 LBO BW folgende und im Plan dargestellte örtliche Bauvorschriften getrof-

fen: 

 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 

1.1 Solarmodule 

Die Oberfläche der Sonnenkollektoren und Photovoltaik-Module sind mit einem hochtranspa-

rentem, anti-reflexbeschichtetem und hitzevorgespanntem Solarglas (entspiegeltes Glas) her-

zustellen.  

Die Reflexion von Licht (tags / nachts) durch PV-Elemente kann durch Schadensbegrenzungs-

maßnahmen, d.h. durch die Verwendung von Materialien / Anlagenbestandteilen, die dem ak-

tuellen Stand der Technik entsprechend die Reflexion nachhaltig reduzieren (auf max. 3% je 

Solarglasseite) gesichert weitgehend minimiert werden. 

1.2 Ständerwerk 

Die Sonnenkollektoren und Photovoltaik-Module sind aufzuständern und mit Rammfundamen-

ten im Boden zu verankern. 

Das Ständerwerk ist ohne Betonfundament zu gründen. 

 

2. Werbeanlagen § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO 

Nicht beleuchtete Informationstafeln die im räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit 

der Zweckbestimmung des Sondergebietes stehen, sind zulässig. Die Größe der Informati-

onstafeln ist insgesamt auf maximal 3 m² zu beschränken. 

 

3. Gestaltung der unbebauten Flächen § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

3.1 Einfriedungen 

Einfriedungen wie offen wirkende Zäune oder Hecken sind bis zu einer max. Höhe von 2,50 m 

und ausschließlich innerhalb der Fläche für Sondergebiet zulässig. Zum Boden ist mit Zäunen 
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ein Abstand von mindestens 0,20 m einzuhalten. Scharfkantige Abschlüsse an der Unterseite 

der Einfriedung sind nicht zulässig.  

Ebenso sind geschlossene bauliche Einfriedungen wie Betonmauern und Schotterwände so-

wie die Verwendung von Stacheldraht und Kunststoff nicht zulässig. 

 

3.2 Oberflächenbefestigung: 

Befestigte Oberflächen und Wege sind aus wasserdurchlässigen Belägen oder wasserrück-

haltenden Materialien wie Schotterrasen oder wassergebundenen Decken herzustellen.  

Bodenversiegelungen sind auf das unabdingbare Maß zu reduzieren.  

 

 

 

Aufgestellt: Ausgefertigt: 
Balingen, den  Zimmern unter der Burg, den  

i. V. Tristan Laubenstein Walter Sieber 
Projektleitung Bürgermeister 



Gemeinde Zimmern unter der Burg – Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Aspenhof“ 

FRITZ & GROSSMANN ⚫ UMWELTPLANUNG GMBH 

Wilhelm-Kraut-Straße 60 72336 Balingen 
Telefon 07433/930363 Telefax 07433/930364 
E-Mail info@grossmann-umweltplanung.de 

 
 
 
 
Bebauungsplan 
„Photovoltaikanlage Aspenhof“  
 

6 Begründung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planungsstand: Entwurf 
zur Anhörung der Öffentlichkeit sowie zur Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange (§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB) 

Fassung: 4. August 2023

 
 

Gemeinde Zimmern unter der Burg 
 
Zollernalbkreis 



Gemeinde Zimmern unter der Burg – Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Aspenhof“ 

13 

INHALTSVERZEICHNIS 

1 Rahmenbedingungen und planerisches Konzept ....................................................... 14 

1.1 Ziel und Zweck der Bebauungsplanaufstellung .......................................................... 14 

1.2 Ausgangssituation ..................................................................................................... 15 

1.3 Räumlicher Geltungsbereich und Lage des Plangebiets ............................................ 16 

2 Erschließung .............................................................................................................. 16 

2.1 Verkehrliche Erschließung ......................................................................................... 16 

2.2 Stromversorgung ....................................................................................................... 16 

2.3 Beseitigung des Niederschlagswassers ..................................................................... 16 

3 Übergeordnete Planungen ......................................................................................... 17 

3.1 Besondere Erfordernisse der Planung ....................................................................... 17 

3.2 Regionalplan Neckar-Alb 2013 .................................................................................. 18 

3.3 Flächennutzungsplan ................................................................................................. 19 

4 Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen ................................................ 20 

5 Begründung der örtlichen Bauvorschriften ................................................................. 22 

6 Natur und Landschaft: Erfassung der Wirkung der städtebaulichen Planung ............. 23 

7 Flächenbilanz ............................................................................................................ 23 

8 Satzung ..................................................................................................................... 24 

 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abbildung 1: Räumlicher Geltungsbereich des Sondergebiets mit der  

              Zweckbestimmung „Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien  

              auf Fläche für die Landwirtschaft .................................................................. 14 

Abbildung 2: Bestandaufnahme Plangebiet ....................................................................... 15 

Abbildung 3: Übersichtslageplan ....................................................................................... 16 

Abbildung 4: Auszug aus dem Regionalplan Neckar-Alb 2013 .......................................... 19 

Abbildung 5: Ausschnitt aus FNP ...................................................................................... 20 

  



Gemeinde Zimmern unter der Burg – Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Aspenhof“ 

14 

1. Rahmenbedingungen und planerisches Konzept 

1.1 Ziel und Zweck der Bebauungsplanaufstellung 

Die Gemeinde Zimmern unter der Burg beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans 

„Photovoltaikanlage Aspenhof“ angrenzend an den Reiterhof und die Pferdepension Aspenhof 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf ei-

ner landwirtschaftlich genutzten Fläche zu schaffen. Es ist die Ausweisung eines sonstigen 

Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien auf Flä-

che für die Landwirtschaft“ geplant. 

Ziel und Zweck der Bebauungsplanaufstellung ist im Rahmen der Umsetzung von Klima-

schutzzielen, insbesondere der Erlangung der Ziele des Wind-an-Land-Gesetzes bis 2032, die 

geordnete Entwicklung und Erstellung von Solarmodulen sowie der erforderlichen Einrichtun-

gen sicherzustellen. Die maximale Höhe der einzelnen Module wird beschränkt. Es sind ma-

ximal 20 % der Gesamtfläche für die Errichtung einer Photovoltaikanlage vorgesehen.  

Des Weiteren sollen die bestehenden Gehölzstrukturen außerhalb des Plangebiets in ihrem 

natürlichen Zustand weitgehend erhalten werden. Die Abgrenzung des geplanten Sonderge-

biets ergibt sich aufgrund der Flurstücksgrenzen und der geplanten Freiflächenanlage. Im 

Rahmen der Errichtung eines Photovoltaik Freifeldes sind weitere durch planungsrechtliche 

Festsetzungen festgelegte Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen, um den erforderlichen Ab-

stand von 30 m zwischen der Photovoltaikanlage und dem Wald einzuhalten.  

In der folgenden Abbildung ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit ca. 6,3 ha des 

Flurstücks 1686/3 Gemarkung Zimmern udB dargestellt. 

 

Abbildung 1: Räumlicher Geltungsbereich des Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Anlage zur   

        Nutzung erneuerbarer Energien auf Fläche für die Landwirtschaft“ 
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Auf Grund der Ausweisung der Fläche im Regionalplan Neckar-Alb als „Vorranggebiet für die 

Landwirtschaft“ und „Regionaler Grünzug“, ebenfalls Vorranggebiet, bestehen besondere 

Restriktionen für die Nutzung zur Erzeugung von regenerativer Energie.  

1.2 Ausgangssituation 

Das Plangebiet ist im derzeitigen Bestand als gehölzfreie südexponierte Mähwiese vorhanden, 

die aufgrund ihrer Ausrichtung für die Aufstellung einer Photovoltaik-Anlage gut geeignet ist.  

Der südöstliche Bereich der Wiese wird im derzeitigen Bestand als Pferdeweide genutzt.  

Randlich grenzen Waldflächen mit dichten bis lückigen Grünstrukturen an das Vorhabengebiet 

an. Im Norden und Osten grenzen ein Sukzessionswald sowie ein durch Fichten dominierter 

Nadelwald an das Plangebiet an. Der Waldrand ist kaum gestuft und ist eher als Saum mit 

wenigen Sträuchern ausgebildet. Im Süden sind Wiesen mit wenigen Sträuchern und ein Hof 

mit Scheunen und Pferdeställen vorhanden. Im Westen sind angrenzend an das Plangebiet 

Saumbereiche mit älteren Eichenbäumen sowie weiter nordwestlich ein teils höherer Tannen-

Fichten-Wald sowie ein kleinflächiger dichterer Tannenwald und Aufforstungsflächen vorzufin-

den.  

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen, ist die Aufstel-

lung eines Bebauungsplans erforderlich. 

Nachfolgende Fotos geben einen Eindruck des Plangebiets wieder. 

 

   

Abbildung 2: Bestandaufnahme Plangebiet   
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1.3 Räumlicher Geltungsbereich und Lage des Plangebiets 

Das Plangebiet befindet sich in ca. 1,5 km (Luftlinie) nordöstlich der Gemeinde Zimmern unter 

Burg sowie unmittelbar angrenzend an den Reiterhof und die Pferdepension Aspenhof. Es 

umfasst ca. 6,3 ha des Flurstücks Nr. 1686/3 Gemarkung Zimmern udB und liegt auf einer 

Höhe von ca. 685 m ü. N.N. Die für die Errichtung der PV-Anlage vorgesehene Fläche wird 

derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist von Waldflächen umgeben. Südöstlich 

verläuft in ca. 70,0 m Entfernung das Gewässer „Vollochgraben“.  

Das Gelände fällt leicht in die südöstliche Richtung ab.  

In der nachfolgenden Abbildung ist die Lage des Plangebietes dargestellt. 

 

Abbildung 3: Übersichtslageplan, unmaßstäblich (Plangebiet = rot) 

 

2. Erschließung 

2.1 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets soll über die Zufahrt des Aspenhofs (Flst. 1683) 

erfolgen. 

2.2 Stromversorgung 

Ein möglicher Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz wird mit der Netze BW GmbH, 

Abteilung „Einspeiser-Heuberg“ in Tuttlingen abgestimmt.  

2.3 Beseitigung des Niederschlagswassers 

Das anfallende Niederschlagswasser ist breitflächig über die belebte obere Bodenschicht zu 

versickern.  
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3. Übergeordnete Planungen  

3.1 Besondere Erfordernisse der Planung 

Gemäß Plansatz 4.2.4.3 Z (4) der 4. Regionalplanänderung sind Freiflächen-Solaranlagen in 

Gebieten für Landwirtschaft ausnahmsweise zulässig, wenn die Anlage so konzipiert ist, 

dass im Bereich der Solaranlage überwiegend eine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist.  

Laut Begründung dieses Plansatzes sind sie dort nur dann zulässig, „wenn im Bereich des 

Solarparks auf einem weit überwiegenden Teil der Fläche weiterhin eine landwirtschaftliche 

Nutzung möglich ist. Im Bereich von Grünlandflächen sollte auf einem weit überwiegenden 

Teil weiterhin eine Grasnutzung (Mahd oder Beweidung) möglich sein“. Neuerungen in der 

technischen Ausführung von Freiflächen-Solaranlagen, die einen Vorrang der Landwirtschaft 

im Sinne des Plansatzes 3.2.3 Z (3) gewährleisten, sollen ggf. in die Einzelfallprüfung bezüg-

lich der Verträglichkeit mit dem Ziel der Raumordnung einbezogen werden können. 

 

Nach Plansatz 4.2.4.3 Z (2) gilt für den regionalen Grünzug (VRG) Folgendes:  

„Freiflächen-Solaranlagen sind in regionalen Grünzügen (Vorranggebiet) grundsätzlich nicht 

zulässig. Sie sind ausnahmsweise auf Flächen zulässig, die eine landschaftsverträgliche Ein-

bindung der Solaranlage ermöglichen, vorzugsweise auf Flächen mit Vorbelastungen. Inner-

halb der regionalen Grünzüge sind Freiflächen-Solaranlagen nicht landschaftsverträglich in 

Bereichen mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild und in Waldflächen.  

Als weitere Voraussetzung für die Zulässigkeit muss außerdem der Rückbau der baulichen 

Anlagen nach Aufgabe der Nutzung als Freiflächen-Solaranlage gesichert sein.“ 

Die geplante Anlage wurde so konzipiert, dass die oben genannten Kriterien erfüllt werden 

können. Die Festsetzungen im Flächennutzungsplan und im Bebauungsplan werden als Son-

dergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Anlage zur Nutzung erneu-

erbarer Energien auf Fläche für die Landwirtschaft“ erfolgen. 

 

Nachfolgend wird das geplante Nutzungskonzept kurz erläutert. Ausführliche Beschreibungen 

sind dem Nutzungskonzept sowie dem Belegungsplan (Stand 2. März 2023) zu entnehmen. 

Die Module werden in Reihe in Richtung Süden ausgerichtet. Der Reihenabstand beträgt ca. 

9,60 m (geringfügige Abweichungen sind anlagenbedingt zulässig) und ist damit deutlich brei-

ter als bei „konventionellen“ Freiflächen-PV Anlagen üblich. Bezogen auf das umzäunte Plan-

gebiet ergeben sich ca. 80 % landwirtschaftlich nutzbarer Fläche. Die Module werden mit einer 

Neigung von ca. 20° angebracht und ergeben damit eine Modulbreite in Aufsicht von ca. 6,20 

m (geringfügige Abweichungen sind anlagenbedingt zulässig). Die Aufständerung erfolgt auf 

einer Höhe von 0,80 m (Unterkante) bis maximal 3,50 m (Oberkante). Mit dieser Art der Auf-

ständerung wird die Lichteinstrahlung auf die landwirtschaftlich nutzbare Fläche unterhalb der 

Module erhöht und eine fachgerechte Bewirtschaftung des Grünlands ermöglicht. 

Das Anlagendesign sowie das Nutzungskonzept für die Freiflächenanlage wurde in Anlehnung 

an die Vorgaben der DIN „Agri-Photovoltaik-Anlagen – Anforderungen an die landwirtschaftli-

che Hauptnutzung“ (DIN SPEC 91434: 2021-05) erstellt. Bei der geplanten technischen Aus-

führung der PV-Anlage wurde die Variante 1 der Kategorie II aus der DIN SPEC 91434:2021-

05 als Vorlage verwendet. PV-Anlagen der Kategorie II sind bodennah aufgeständerte Anla-

gen, bei denen die landwirtschaftliche Bewirtschaftung zwischen den Anlagenreihen 



Gemeinde Zimmern unter der Burg – Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Aspenhof“ 

18 

stattfindet. Grundsätzlich ist die Fläche unter Modulen mit einer lichten Höhe unter 2,10 m als 

landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche anzusehen. Im landwirtschaftlichen Nutzungskonzept 

wurde dies berücksichtigt und dargelegt, wie die Bearbeitung der Fläche erfolgen soll. Einzig 

der Erhalt an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche fällt mit 80 % etwas geringer aus, als in der 

DIN SPEC 91434:2021-05 unter 5.2.3 vorgegeben. Daher wird der Bebauungsplan nicht als 

Agri-Photovoltaikanlage, sondern als „Photovoltaikanlage Aspenhof“ aufgestellt.  

Die derzeit bestehende Grünlandnutzung bzw. untergeordnete Weidenutzung werden vorder-

gründig beibehalten. Dies kann, im Gegensatz zu einer Ackernutzung, wesentlich einfacher 

und effektiver unter Beibehaltung einer landwirtschaftlichen Nutzung verwirklicht werden.  

3.2 Regionalplan Neckar-Alb 2013 

Das Plangebiet befindet sich im Regionalplan Neckar-Alb 2013 innerhalb einer Fläche, die als 

„Regionaler Grünzug“ [PS 3.1.1 Z (2) und Z (3)], und als Gebiet für Landwirtschaft [PS 3.2.3 Z 

(3)] jeweils im Vorranggebiet sowie als „Gebiet für Bodenerhaltung“ [3.2.2 G (2) und G (3)] im 

Vorbehaltsgebiet ausgewiesen ist.  

Der Regionalverband Neckar-Alb hat im Vorfeld das Nutzungskonzept sowie den Belegungs-

plan zur geplanten Freiflächen-Solaranlage Aspenhof geprüft. Eine maschinelle Bewirtschaf-

tung auf einem weit überwiegenden Teil der Vorhabenfläche dürfte grundsätzlich möglich sein. 

Damit sieht der Regionalverband die Ausnahmevoraussetzungen in dem Vorranggebiet für die 

Landwirtschaft als erfüllbar an.  

Gemäß Plansatz 3.1.1 Z (5) sind regionalbedeutsame Infrastruktureinrichtungen, für die ein 

öffentliches Interesse besteht, in regionalen Grünzügen (Vorranggebiet) ausnahmsweise zu-

lässig, wenn sie außerhalb nicht verwirklicht werden können.  

Grundvoraussetzung für die ausnahmsweise Zulässigkeit von Freiflächen-Solaranlagen in re-

gionalen Grünzügen (Vorranggebiet) ist eine landschaftsverträgliche Einbindung. In beson-

ders sensiblen Bereichen, wie Bereiche mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild, 

Kernflächen der Gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege und Waldfläche, sind Freiflä-

chen-Solaranlagen ausgeschlossen. Vorzugsweise sollen Freiflächen-Solaranlagen im Be-

reich von Flächen mit Vorbelastungen errichtet werden. Das Plangebiet liegt außerhalb eines 

besonders sensiblen Bereichs. Die Ausnahmevoraussetzungen gemäß PS 4.2.4.3 Z (2) wer-

den somit als erfüllt bzw. als erfüllbar angesehen. Das geplante Vorhaben liegt nicht in einem 

Bereich mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild. Waldflächen sind nicht unmittelbar 

betroffen. Eine landschaftsverträgliche Einbindung wird aufgrund der Lage und der Umgebung 

als möglich erachtet. 

Ein weiteres relevantes Kriterium für die ausnahmsweise Zulässigkeit wird durch die Festset-

zung der erforderlichen Rückbauverpflichtung erfüllt, sodass nach dem Rückbau die Fläche 

wieder ihrer ursprünglichen Nutzung und somit der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt 

werden muss. Insofern steht der regionale Grünzug (Vorranggebiet) dem geplanten Vorhaben 

nicht entgegen. 

Ebenso steht wie unter 3.1 „Besondere Erfordernisse der Planung“ bereits erwähnt das Gebiet 

für Landwirtschaft (Vorranggebiet) dem geplanten Vorhaben nicht entgegen. Gemäß Plansatz 

3.2.3 Z (3) sind Freiflächen-Solaranlagen in Gebieten für Landwirtschaft ausnahmsweise zu-

lässig, wenn die Anlage so konzipiert ist, dass im Bereich der Solaranlage überwiegend eine 

landwirtschaftliche Nutzung möglich ist. Aktuell wird die Vorhabenfläche überwiegend als Wirt-

schaftsgrünland für die Heuerzeugung mit zwei Schnitten pro Jahr genutzt. Nach dem vorlie-

genden Anlagen- und Nutzungskonzept ist auf etwa 80 % und damit dem überwiegenden Teil 
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der Fläche weiterhin eine maschinelle landwirtschaftliche Bewirtschaftung, z. B. zur Heuerzeu-

gung, möglich. Somit werden die Ausnahmevoraussetzungen bzgl. des Vorranggebietes für 

Landwirtschaft als gegeben angesehen.  

Gemäß Plansatz 3.2.2 G (1 bis 5) hat der Schutz der Böden ein besonderes Gewicht, sodass 

die Böden so zu behandeln sind, dass seine vielfältigen Funktionen erhalten bleiben. Bei er-

forderlichen baulichen Maßnahmen ist die Zerstörung des Bodens auf ein Minimum zu be-

schränken. Schadstoffeinträge in den Boden sowie Bodenschäden durch Verdichtungen sind 

zu vermeiden. 

Der Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Aspenhof“ ist mit den Zielen der Raumordnung ver-

einbar. 

Im Folgenden ist ein Auszug aus dem Regionalplan Neckar-Alb 2013 dargestellt. 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Regionalplan Neckar-Alb 2013, unmaßstäblich 

 3.3 Flächennutzungsplan  

Der seit dem Jahr 2017 wirksame Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes 

Oberes Schlichemtal weist den Planungsbereich als landwirtschaftlich genutzte Fläche aus. 

Bebauungspläne sind aus dem verbindlichen Flächennutzungsplan zu entwickeln. Daher ist 

es erforderlich den Flächennutzungsplan zu ändern.  

Der Flächennutzungsplan wird nach § 8 Abs. 3 BauGB im Rahmen der 2. Fortschreibung ge-

ändert. Das Fortschreibungsverfahren wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeindeverwal-

tungsverbandes Oberes Schlichemtal am 31.03.2022 einstimmig beschlossen. 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird der Gemeindeverwaltungsverband das 

Plangebiet als Sonderbaufläche ausweisen. 
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Abbildung 5: Ausschnitt aus FNP, unmaßstäblich (Plangebiet = schwarze Balkenlinie) 

4. Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Vorhabens der Ge-

meinde Zimmern unter der Burg im Außenbereich auf Flurstück 1686/3 der Gemarkung Zim-

mern unter der Burg zu schaffen, ist die Art der baulichen Nutzung gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 

als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Anlage zur Nutzung erneuerbarer 

Energien auf Fläche für die Landwirtschaft“ festgesetzt. Durch die Festsetzung als Sonderge-

biet werden bauliche Anlagen, die nicht dieser Zweckbestimmung dienen, ausgeschlossen. 

Innerhalb des Sondergebiets sind demnach ausschließlich Anlagen und Nutzungen wie Pho-

tovoltaik-Anlage, Sonnenkollektoranlage und sonstige bauliche Anlagen, die für den Betrieb 

und die Erschließung des Sondergebiets erforderlich sind oder in einem unmittelbaren Zusam-

menhang mit der Nutzung der Sonnenenergie stehen sowie eine landwirtschaftliche Nutzung 

zulässig. Fläche der nicht-landwirtschaftlichen Nutzung darf höchstens 20 % der Sonderge-

bietsfläche betragen. Nähere Informationen hierzu sind in der vorliegenden Begründung unter 

3.1 „Besondere Erfordernisse der Planung“ enthalten.  

Die planungsrechtlichen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wie Größe der 

Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe der baulichen Anlagen begründen sich durch das Er-

fordernis, eine möglichst optimale Nutzung der Sonnenenergie für das Plangebiet sicherzu-

stellen. Mit der Begrenzung der Grundflächenzahl soll neben den anlagenbedingten Gesichts-

punkten auch das Maß der Flächenversiegelung und damit der Eingriff in den Naturhaushalt 

begrenzt werden. Zudem ist zu gewährleisten, dass die vordergründige landwirtschaftliche 

Nutzung erhalten bleibt. Beim Bemessen der GRZ wird die durch die Module senkrecht 
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überdeckende Grünfläche berücksichtigt. Die Flächenversiegelung fällt durch die Aufstände-

rung mit Rammfundamenten deutlich geringer aus. Zudem sollte das Landschaftsbild vor er-

heblichen Beeinträchtigungen durch die Höhe der baulichen Anlagen möglichst gewahrt wer-

den. Die GRZ wird daher mit 0,3 festgesetzt und die maximal zulässige Höhe der baulichen 

Anlagen auf 3,50 m beschränkt. Aus Gründen der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit wird für die 

Module eine Mindesthöhe von 0,80 m festgesetzt. 

Durch die Festsetzung der abweichenden Bauweise werden Anlagen- oder Gebäudelängen 

über 50 m zugelassen. Dies ist aufgrund des geplanten Vorhabens unabdingbar, um u.a. eine 

reihenweise Anordnung von Photovoltaik-Modulen zu ermöglichen. Beim Bemessen der Län-

gen wird die gesamte Anlage betrachtet. 

Die Festsetzung der Baugrenze reguliert neben der Größe, insbesondere die Lage von bauli-

chen Anlagen. Mit der Festsetzung der Baugrenze sollen ausreichende Abstände zum natür-

lichen Umfeld der Sondergebietsfläche gewährleistet werden. Gleichzeitig wurde die Bau-

grenze auf das notwendige Maß begrenzt und orientiert sich nah an der Modulausrichtung des 

Belegungsplans (Stand 08. Juni 2022). Geringfügige Überschreitungen der Baugrenze durch 

untergeordnete Anlagenteile sind bis zu 1,00 m zulässig, um die Sondergebietsfläche optimal 

auszunutzen.  

Um die verkehrliche Erschließung des Sondergebiets dauerhaft gewährleisten zu können, wird 

mit der Darstellung der Verkehrsfläche im zeichnerischen Teil im Süden des Plangebiets ein 

verkehrlicher Anschluss für das Plangebiet vorgesehen. Die Anlage von weiteren Verkehrsflä-

chen ist zulässig und ist im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen.  

Zur Verminderung einer technischen Überprägung des Gebietes und damit zum Schutz des 

Landschaftsbildes, ist es vorgeschrieben, Leitungen unterirdisch zu verlegen. Ausnahmsweise 

können aus technischen, wirtschaftlichen oder bodenschutzfachlichen Gründen Leitungen 

auch oberirdisch verlegt werden. 

Die Duldungspflicht von Überlandleitungen ergibt sich aus der Notwendigkeit elektrische Ener-

gieversorgung gewährleisten zu können. 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist breitflächig über die belebte obere 

Bodenschicht zu versickern. Mit dieser Festsetzung wird den gesetzlichen Anforderungen ent-

sprochen und ein weiterer Beitrag zur Vermeidung von Eingriffen in den natürlichen Wasser-

kreislauf geleistet. 

Aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen werden für das Sondergebiet Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 

Um Bodenverdichtungen zu vermeiden und Bodenfunktionen weitgehend zu erhalten, sind 

Befahrungen der Fläche auf ein Minimum zu reduzieren und Bau- sowie Wartungsarbeiten nur 

bei ausreichend abgetrocknetem Boden durchzuführen. Zudem ist zum Schutz des natürlichen 

Bodens auf Geländemodellierungen zu verzichten.  

Da das anfallende Niederschlagswasser breitflächig versickert, ist für die Reinigung der Mo-

dule nur Wasser ohne Reinigungsmittel einzusetzen, um das Grundwasser vor Belastungen 

zu schützen. Der Einsatz von Reinigungsmitteln oder Chemikalien innerhalb des Sonderge-

biets ist somit untersagt. Es darf nur unbelastetes Niederschlagswasser versickert werden.  

Zum Schutz geschützter Tierarten sind Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen.  



Gemeinde Zimmern unter der Burg – Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Aspenhof“ 

22 

Die Pflanzgebote übernehmen eine wichtige Funktion im Naturhaushalt, die gestärkt werden 

soll. Sie wirken sich positiv auf das Mikroklima aus und bieten Lebensraum für verschiedene 

Tierarten. 

Das Pflanzgebot 1 (PFG 1) dient darüber hinaus dem Ausgleich des Eingriffs in Naturhaushalt. 

Die Festsetzung einer Rückbauverpflichtung ist erforderlich, um einen Zeitraum für den Rück-

bau der Photovoltaik-Anlage nach Außerbetriebnahme vorzugeben und die Rückführung der 

Fläche in ihre ursprüngliche landwirtschaftliche Nutzung sicherzustellen.  

5. Begründung der örtlichen Bauvorschriften 

Die örtlichen Bauvorschriften werden innerhalb einer eigenständigen Satzung vom Gemein-

derat der Gemeinde Zimmern unter der Burg auf der Grundlage von § 74 LBO BW beschlos-

sen. Ausschließlich aus redaktionellen Gründen erfolgt die Darstellung der örtlichen Bauvor-

schriften im Rahmen des textlichen Teiles des Bebauungsplanes. 

Ziel der Bauvorschriften ist es, in positiver Weise auf die Gestaltung der baulichen Anlagen 

Einfluss zu nehmen. Sie sind im Hinblick auf die besondere landschaftsbildgeprägte Lage des 

Plangebietes unverzichtbar. Die Bauvorschriften geben einen Rahmen vor, innerhalb dessen 

ein einheitliches und geordnetes Erscheinungsbild des Plangebietes, eine harmonische Ein-

bindung in das Landschaftsbild und die Sicherung der ökologischen Erfordernisse gewährleis-

tet sind. 

Zur Verringerung der Blendwirkung ist für die Herstellung der Solarzellen ein entspiegeltes 

Glas zu verwenden.  

Aus ökologischen Gründen sind Sonnenkollektoren und Photovoltaik-Module aufzuständern 

und mit Rammfundamenten im Boden zu verankern. Um den Boden vor Beeinträchtigungen 

möglichst zu schützen muss das Ständerwerk ohne Betonfundament gegründet werden.  

Zum Schutz des Landschaftsbildes und nachtaktiver Arten werden nur unbeleuchtete Werbe-

anlagen oder Informationstafeln bis zu einer Größe von maximal 3 m² zugelassen. Um die 

Zweckbestimmung des geplanten Vorhabens sicherzustellen, werden ausschließlich Werbe-

anlagen zugelassen, die im räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit der Zweckbe-

stimmung des Sondergebietes stehen.  

Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen offen wirkende Zäune oder Hecken bis zu ei-

ner Höhe von 2,50 m errichtet werden. Einfriedungen dienen ausschließlich dem Schutz der 

Anlagen innerhalb des Sondergebiets und werden deshalb ausschließlich innerhalb der Son-

dergebietsfläche zugelassen. Aufgrund der Lage im natürlichen Lebensraum von verschiede-

nen Tierarten, ist mit Einfriedungen zum Boden hin ein Abstand von mindestens 0,20 m ein-

zuhalten. Dadurch soll ein natürlicher Landschaftsraum gewährleistet werden, der die Durch-

querungsmöglichkeiten von Kleinsäugern nicht einschränkt. Aufgrund der naturnahen Umge-

bung werden geschlossene bauliche Einfriedungen wie Betonmauern und Schotterwände 

grundsätzlich nicht zugelassen. 

Stacheldraht stellt keinen sicheren Einbruchsschutz, aber eine potentielle Gefahr für Lebewe-

sen dar und ist deshalb nicht zulässig. Zum Schutz der Umwelt werden Einfriedungen aus 

Kunststoff nicht zugelassen.  

Um die Auswirkungen der Versiegelung auf die Grundwasserneubildungsrate möglichst gering 

zu halten sind befestigte Bodenoberflächen grundsätzlich aus wasserdurchlässigen oder was-

serrückhaltenden Belägen herzustellen. 
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6. Natur und Landschaft 

Ein Umweltbericht wurde erstellt, der die maßgeblichen Umweltbelange und die Auswirkungen 

der Planung berücksichtigt. Ebenso wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 

Der Umweltbericht und die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sind dem Bebauungsplan 

als Anhang beigefügt.  

7. Flächenbilanz 

Die Flächenbilanz ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 
  Fläche in m² 

Größe des Geltungsbereiches  62.808 

darin enthalten: 

Sondergebietsfläche PV-Stellfläche  43.768 

Sondergebietsfläche Waldabstand  18.836 

Verkehrsflächen  204 

 

 

 

Aufgestellt: Ausgefertigt: 
Balingen, den  Zimmern unter der Burg, den  

i.V. Tristan Laubenstein Walter Sieber 
Projektleitung Bürgermeister 
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8. Satzung 

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) neugefasst durch Bekanntmachung vom 

03. November 2017 (BGBI. I 2017, 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. 

Juli 2023 (I Nr. 184) geändert worden ist, § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

(GemO) vom 24. Juli 2000 (GBI. 2000, 581, ber. S. 698), letzte berücksichtigte Änderung: 

zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) neugefasst durch Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBI. I 2017, 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (I 

Nr. 6) sowie der Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 

(BGBI I 1991, 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 

S. 1802), hat der Gemeinderat der Gemeinde Zimmern unter der Burg den Bebauungsplan 

„Photovoltaikanlage Aspenhof“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in öffentlicher Sitzung 

am xx.xx.xxxx beschlossen. 

 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Photovoltaikanlage Aspenhof“ und der 

örtlichen Bauvorschriften hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom xx.xx.xxxx. 

 

§ 2 Bestandteile der Satzung 

Der Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Aspenhof“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

bestehen aus der Planzeichnung und dem Textteil vom xx.xx.xxxx in der Fassung vom 

xx.xx.xxxx. Dem Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften hierzu werden die jeweilige 

Begründung vom xx.xx.xxxx beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein. Inhalte, die die 

Grundzüge der Grünordnung betreffen, werden nicht zum Bestandteil der Satzung. 

 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund 

von § 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit 

Geldbußen bis 100.000,- € (Einhunderttausend Euro) belegt werden.  

Ordnungswidrig handelt unter anderem, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften 

− zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen 

− zu Werbeanlagen 

− zur Gestaltung der unbebauten Flächen 

nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet. 

 

§ 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Aspenhof““ der Gemeinde Zimmern unter der Burg 

und die örtlichen Bauvorschriften hierzu treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des je-

weiligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB). 
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Zimmern unter der Burg, den ………………… 

 

……………………………………………… 

Walter Sieber, Bürgermeister                Dienstsiegel 

 

 

 

 

 


